
Prozessberatung

Managementberatung

Unternehmensleitbild 
erarbeiten

Zukunftskonzepte 
entwickeln

Projektmanagement 
verbessern

Mitarbeiter motivieren

Maschinenproduktivität 
steigern

Informationsfluss 
automatisieren

Durchlaufzeiten 
reduzieren

Aufwände verringern

Förderungszweck:
Der Freistaat Thüringen unterstützt kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds, wenn sie 
externe Beratungsleistungen in Anspruch nehmen wollen, insbesondere 
um betriebswirtschaftliche und technische Fragen zu klären.

Förderungszweck dieser Richtlinie ist es, Unternehmen mit Sitz, Betriebs-
stätte oder Niederlassung in Thüringen bei den Themen 
Unternehmenswachstum, Unternehmensnachfolge, Innovationsmanagement, 
Internationalisierung, Technologiemanagement und Unternehmensstrategie 
zu unterstützen.

Förderfähige Dienstleistungen:
Gefördert werden das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung in 
Thüringen und die damit verbundene Erhöhung der Leistungsfähigkeit und 
der Wachstumsdynamik von KMU

die Verbesserung und die Weiterentwicklung der konzeptionellen und 
strategischen Unternehmensführung in KMU

Vorhaben zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU

Beratungsförderung für die Tebis Consulting Dienstleistungen in
Thüringen

„Intensivberatungen und Prozessbegleitungen für KMU“ gefördert 
durch Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft über die Thüringer Aufbaubank (TAB)



Art und Höhe der Zuwendung:
Die Höhe des Zuschusses beträgt 50% des Standardeinheitskostensatzes. 

Für Intensivberatungen gilt ein Standardeinheitskostensatz in Höhe von 950 Euro pro Tagwerk (ein Tagwerk umfasst 8h).

Es werden bis zu 20 Tagwerke pro Beratungsfall gefördert.

So können Sie die Förderung in Anspruch nehmen:

1.   Sie holen sich von Tebis Consulting ein Dienstleistungsangebot ein. Unser Angebot wird nach Bedarf Informationen über Ihr Unternehmen, unsere 
 Methodik und eine klare Projektbeschreibung mit Meilensteinen beinhalten.

2.   Sie füllen die Formulare und Unterlagen auf der Website der Thüringer Aufbaubank (TAB) gemeinsam mit Tebis Consulting aus und reichen diese ein.

3.   Mit Bewilligung der Beratungsmaßnahme erhalten Sie einen Zuwendungs- und Beratungsvertrag, in dem Sie  uns mit der Durchführung der bewilligten  
 Beratung beauftragen.

4.   Tebis Consulting führt die Beratung bei Ihnen vor Ort durch und erstellt Ihren individuellen Beratungsbericht.

5.   Die Zuwendung wird von der Thüringer Aufbaubank (TAB) ausgezahlt, nachdem eine Stellungnahme des Qualitätssicherers zur Feststellung des 
 Beratungsverlaufs vorgelegt wurde. 

Ansprechpartner:
Bei Fragen zu Abwicklung und Umfängen wenden Sie sich gerne an uns. 
Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Beratungsförderung:

Burak Beklenoglu
Tebis Consulting
Stuttgarter Str. 67
73033 Göppingen

Burak.Beklenoglu@tebis.com
+49 7161 91956 1414


